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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1988

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Frage, ob der Bfr durch den angefochtenen Bescheid in dem behaupteten Recht verletzt sein

kann, kommt es auch auf den Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung an.

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Grundsätzliches zur

Parteistellung vor dem VwGH Allgemein
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